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Anzeige

In mindestens zehn Deutschschweizer Kantonen sollen Gesetze geändert werden
Das Bundesgericht hat
das Kopftuchverbot einer
Thurgauer Schule für
unzulässig erklärt. Jetzt
wollen CVP- und SVP-Politiker
ein Verbot über die kantonale
Gesetzgebung ermöglichen.
Katharina Bracher

Das Kopftuchverbot an der Schu-
le in Bürglen (TG) ist laut Bundes-
gericht unzulässig. Es stelle einen
schweren Eingriff in die Glau-
bens- und Gewissensfreiheit dar.
In der Urteilsbegründung von
Mitte September hält das Gericht
fest, dass es erstens für einen
solchen Eingriff in die Freiheits-
rechte eine gesetzlicheGrundlage
brauche und zweitens auch bei
vorhandener Rechtsgrundlage im
Einzelfall entschieden werden
müsse, ob das Verbot verhältnis-
mässig sei.

Ersteren Hinweis verstehen
Politiker von CVP und SVP als

Einladung für die Schaffung einer
entsprechenden Gesetzesgrund-
lage. Sie lancieren auf kantonaler
Ebene politische Vorstösse, um
Schulen zu ermöglichen, das
Tragen eines Kopftuches im Un-
terricht zu verbieten.

In mindestens zehn kantona-
len Parlamenten der Deutsch-
schweiz sind Vorstösse bereits
erfolgt oder noch geplant. Sie
stammen stets aus der Feder von
CVP- oder SVP-Kantonsparla-
mentariern. Federführend in der
Offensive sind die Nationalräte
Lukas Reimann (svp.) und Elisa-
beth Schneider-Schneiter (cvp.).

Die Begründungen der beiden
Parteien, das Kopftuchtragen an
Schulen zu verbieten, könnten
unterschiedlicher kaum sein.
«MeineArgumentation folgt Alice
Schwarzer: Das Kopftuch ist ein
Machtinstrument der Männer
über die Frauen», sagt Schneider-
Schneiter. Sie hat einen Muster-
Vorstoss an alle kantonalen Sek-

tionen der CVP verschickt. Man
argumentiere bewusst nicht mit
christlichenWerten. «Das ist kei-
ne Leitkultur-Debatte», sagt Ma-
rianne Binder, Aargauer Gross-

rätin. Sie hat namens der CVP-
Fraktion im Kanton Aargau eine
Motion eingereicht. Das Kopftuch
verletze den Gleichheitsgedan-
ken zwischen Buben und Mäd-

chen. Und dies erschwere den
muslimischenMädchen die Inte-
gration zusätzlich.

Die SVP-Exponenten argumen-
tieren mit der religiösen Sym-
bolik, welche mit dem Kopftuch
in Verbindung gebracht werde.
«Christliche Symbole wie Jesus
am Kreuz werden in der Schule
verboten, importierte Symbole
hingegen erlaubt», sagt der Solo-
thurner Kantonsrat Silvio Jeker
(svp.). Im Solothurnischen sind
gleich zwei Vorstösse hängig:
Jekers Ratskollegin Sandra Kolly
(cvp.) will Kleidervorschriften an
Schulen generell ermöglichen. Im
Kanton Zürich verfolgt Kantons-
parlamentarierin Barbara Steine-
mann (svp.) das Anliegen. Sie hat
bereits 2010 ein Verbot angeregt,
mit dem sie scheiterte. Kopftuch-
trägerinnen seien kein reales Pro-
blem an den Schulen, argumen-
tierten die Gegner. «DerWind hat
seither gedreht», versichert Stei-
nemann. Heute sehe man auf

Spielplätzen bereits kleine Mäd-
chenmit Kopftuch. «Schulen, die
diesbezüglich ein Problem fest-
stellen, sollten ein Verbot erlas-
sen können. Deswegenwerde ich
nochmals einen Vorstoss lancie-
ren», sagt Steinemann.

Unter den Befürwortern des
Kopftuchverbots finden sich viele
Lehrer. Etwa der Baselbieter
Landrat Paul Wenger (svp.), der
an einer Berufsmaturitätsschule
unterrichtet. Dass die Schülerin-
nen, die dort Kopftuch trügen,
dies freiwillig tun, stellt er infra-
ge. «Mit einem Verbot könnte
man Druck von diesen Frauen
nehmen», sagtWenger.

Weitere SVP-Vorstösse für ein
Kopftuchverbot sind in den Kan-
tonen Wallis, Basel-Stadt und
Schwyz geplant. Im Thurgau und
in St. Gallen sind sie bereits ein-
gereichtworden. ImKanton Bern
will SVP-Grossrat Thomas Fuchs
seinen Vorstoss zum Legislatur-
beginn imMärz 2014 einreichen.

CVP weibelt mit SVP gegen Kopftücher an Schulen
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Die Schule soll Kopftücher verbieten dürfen, finden CVP und SVP.

Wortkontrolle

Frauenmenschenrechte, die

Begriff, zu welchem das eidge-
nössische Departement für
Äusseres ( Schminktipps) eine
App für Smartphones und
Tablets – nicht zu verwechseln
mit Tabletts ( Haushalt) –
kreiert hat. Diese erlaubt nutze-
rinnen, nutzern und allen
anderen ( political correctness)
den zugriff auf eine Datenbank
mit Dokumenten zu Fragen der
Frauenmenschenrechte. Der
Begriff ist in Abgrenzung zu den

Frauensachrechten ( Saudiara-
bien) und den Frauentierrechten
( Hunde im Scheidungskampf)
zu verstehen. Dass der Bund das
Motto «Frauen sind auch Men-
schen» hochhält, ist kein zufall:
Bis 2017 ist die Schweiz neu
stimmberechtigt in der Uno-
Kommission für die Stellung der
Frau ( sexistische Sprache).
Manchmal muss man halt etwas
länger aufs Stimmrecht warten
( Appenzell innerrhoden).

Politiker aus allen Parteien
fordern die Einführung von
Sammelklagen. Auch der
Bundesrat findet die Idee gut.
Sarah Nowotny

Wenn eine Firma fehlerhafte
Brustimplantate verkauft, wer-
den schnell Tausende Menschen
zu Geschädigten. Geht eine Bank
pleite, ebenfalls. Heute können
die Betroffenen in der Schweiz
aber nicht als Gruppe klagen. Eine
Folge: Unternehmen kommenoft
ohne Prozess davon, weil Einzel-
personenRisiko undGerichtskos-
ten scheuen. Dies soll sich nun
ändern. Prisca Birrer-Heimo, SP-
Nationalrätin und Präsidentin der
Stiftung für Konsumentenschutz,
hat diese Woche einen Vorstoss
eingereicht, in dem sie die Ein-
führung von Sammelklagen for-
dert. Wörtlich spricht Birrer-Hei-
mo von «Förderung und Ausbau
der Instrumente der kollektiven
Rechtsdurchsetzung». Es ist ihr
zweiter Vorstoss zumThema, der
erste wurde nicht überwiesen.

45 Parlamentarier aus fast al-
len Parteien – die Hälfte davon
Bürgerliche – tragen die Forde-
rung mit. Gleichzeitig überlegt
sich CVP-Ständerat Pirmin Bi-
schof, einen ähnlichen Vorstoss
in der kleinen Kammer einzurei-
chen. Undnicht nur imParlament
hat das Anliegen Anhänger: Im
Sommer hat sich der Bundesrat in
einem Bericht positiv zu Grup-
penklagen geäussert. Diese seien
ein «zentrales Element für ein
funktionierendes Rechtsschutz-

Sammelklagen sollen
Konsumenten helfen

system», schreibt die Regierung.
Eine Möglichkeit, um die Rechte
von Konsumenten und Kunden
zu verbessern, ist laut dem Be-
richt eine Gruppenklage gestützt
auf eine Beitrittserklärung aller
Gruppenmitglieder. Eine andere
sei ein kollektives Vergleichs-
verfahren, also ohne Prozess.

In ihrem Vorstoss schreibt Bir-
rer-Heimo, siewünsche – ganz im
Sinn des Bundesrats – «entameri-
kanisierte» Formen der Sammel-
klage. «Wir wollen keine Verhält-
nisse wie in den USA, wo Sam-
melklagen an der Tagesordnung
sind und sich Anwälte damit eine
goldene Nase verdienen», sagt
sie. «Deshalb soll sich bei uns an-
ders als in den USA nur an einer

Prisca Birrer-Heimo

Die SP-Nationalrätin
möchte geschädigten
Konsumentenmehr
Rechte geben.

Sammelklage beteiligen,wer dies
ausdrücklich will.» Auch solle es
keine Entschädigungen geben,
welche über den entstandenen
Schaden hinausgingen. «Und wir
müssten die Entschädigungen
der Anwälte explizit regeln.»

In der EU führen mehr und
mehr Länder das Instrument der
Sammelklage ein, offenbar ohne
dass amerikanische Verhältnisse
entstehen. Trotzdem haben sich
hierzulandeWirtschaftsverbände
und Bankiervereinigung bisher
immer ablehnend geäussert.


